
geänderte 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss Ostenfeld 07.11.2024 öffentlich 6. 

Gemeindevertretung Ostenfeld 02.12.2024 öffentlich 11. 

        

 
 
Beratung und Beschlussfassung zu weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen 
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Für die beiden vorhandenen Geschwindigkeitsmesstafeln wurde in der Sitzung der Gemein-
devertretung am 11. März 2024 folgende Aufstellungsorte festgelegt: 
 
• Brennsegen 6, Radar in Richtung Westen 
• Dorfstraße 8, Radar in Richtung Süden 
 
Beide Geräte werden über die vorhandenen Straßenlaternen mit Strom versorgt. 
 
In Zukunft soll eine Geschwindigkeitsmesstafel an min. einem weiteren Standort aufgestellt 
werden (gegenüber der Hausnummer 51).  
Hierfür ist die Anschaffung einer zusätzlichen Haltung sowie ggfs. eines Akkus für die Strom-
versorgung erforderlich. Hierfür müsste ein zusätzliches Netzteil angeschafft werden. 
 
Die Vorberatung erfolgt gem. § 4 Abs. 1 Buchst. b) der Hauptsatzung der Gemeinde Osten-
feld im Bau-, Wege- und Umweltausschuss; der abschließende Beschluss wird durch die 
Gemeindevertretung gefasst. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel für die Halterung belaufen sich auf ca. 190,00 EUR. Für 
einen zusätzlichen Akku betragen die Kosten ca. 145,00 EUR. Die Kosten für ein Netzteil zur 
Herstellung der Stromversorgung an einer Straßenlaterne belaufen sich auf ca. 310,00 EUR. 
Hinzu kommen Fracht- und Verpackungskosten in Höhe von ca. 75,00 EUR. Diese sind im 
Haushaltsjahr 2025 unter dem Produktsachkonto 04/54100.5271000 „Gemeindestraßen und 
-wege, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ bereitzustellen. 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, dass eine zusätzliche Halterung sowie ein Netzteil für die Geschwin-
digkeitsmessanlage im nächsten Jahr angeschafft werden. Die erforderlichen Haushaltsmit-
tel sind für das Haushaltsjahr 2025 bereitzustellen. 
 
 
Im Auftrage gesehen: 
  
gez.  gez. 
Sabrina Tuschen       
 Bürgermeister 
 
 

Amt Eiderkanal 
Fachteam Ordnung 

 
 

Schacht-Audorf, 14.10.2024 
Az.: 024.3143 - STu/MTe 

Id.-Nr.: 276373 
Vorlagen-Nr.: BWUA4-10/2024 
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Beschlussvorlage 

 

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss Ostenfeld 07.11.2024 öffentlich 6. 

Gemeindevertretung Ostenfeld 02.12.2024 öffentlich 11. 

        

 

 
Beratung und Beschlussfassung zu weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen 
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Für die beiden vorhandenen Geschwindigkeitsmesstafeln wurde in der Sitzung der Gemein-
devertretung am 11. März 2024 folgende Aufstellungsorte festgelegt: 
 
• Brennsegen 6, Radar in Richtung Westen 
• Dorfstraße 8, Radar in Richtung Süden 
 
Beide Geräte werden über die vorhandenen Straßenlaternen mit Strom versorgt. 
 
In Zukunft soll eine Geschwindigkeitsmesstafel an min. einem weiteren Standort aufgestellt 
werden (gegenüber der Hausnummer 51).  
Hierfür ist die Anschaffung einer zusätzlichen Haltung sowie ggfs. eines Akkus für die Strom-
versorgung erforderlich. Hierfür müsste ein zusätzliches Ladegerät angeschafft werden. 
 
Die Vorberatung erfolgt gem. § 4 Abs. 1 Buchst. b) der Hauptsatzung der Gemeinde Osten-
feld im Bau-, Wege- und Umweltausschuss; der abschließende Beschluss wird durch die 
Gemeindevertretung gefasst. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel für die Halterung belaufen sich auf ca. 190,00 EUR. Für 
einen zusätzlichen Akku betragen die Kosten ca. 145,00 EUR. Die Kosten für ein Ladegerät 
zur Herstellung der Stromversorgung an einer Straßenlaterne belaufen sich auf ca. 310,00 
EUR. Hinzu kommen Fracht- und Verpackungskosten in Höhe von ca. 75,00 EUR. Diese 
sind im Haushaltsjahr 2025 unter dem Produktsachkonto 04/54100.5271000 „Gemein-
destraßen und -wege, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ bereitzustellen. 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, dass eine zusätzliche Halterung sowie ein Akku/ein Ladegerät für die 
Geschwindigkeitsmessanlage im nächsten Jahr angeschafft werden. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel sind für das Haushaltsjahr 2025 bereitzustellen. 
 
 
Im Auftrage gesehen: 
  
gez.  gez. 
Sabrina Tuschen       
 Bürgermeister 
 

Amt Eiderkanal 
Fachteam Ordnung 

 
 

Schacht-Audorf, 14.10.2024 
Az.: 024.3143 - STu/MTe 

Id.-Nr.: 276373 
Vorlagen-Nr.: BWUA4-10/2024 

 


